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Ortsgemeinde Scheibenhardt

Niederschrift öffentlich
Sitzung des Ortsgemeinderats Scheibenhardt

Sitzungstermin: Dienstag, 26.03.2019, 19:00 Uhr

Raum, Ort: Bürgerhaus, Hasenweg 11, 76779 Scheibenhardt

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Sitzungsende: 20:15 Uhr

Vorsitz: Edwin Diesel
Ortsbürgermeister

Schriftführung: Willi Rebel

Anwesenheit

Anwesende

Vorsitz

  Edwin Diesel

Beigeordnete

  Thomas Ehl

Mitglieder

  Karl Heinz Benz

  Marion Förster

  Ruth Herberger

  Dr. Gabriele Meurer

  Christian Müller

  Siegmund Rieger anwesend ab TOP 3

  Matthias Rinnert

  Tino Schieber

  Elmar Schweitzer anwesend ab TOP 9

  Günter Weschler

Nicht Anwesende

Beigeordnete
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  Christian Carl nicht anwesend

Bürgermeister VG

  Reinhard Scherrer nicht anwesend



Seite 3/10

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:
1. Eröffnung der Sitzung
2. Einwendungen gegen die Niederschrift der Ratssitzung vom 

13.12.2018
3. Verpflichtung eines Ratsmitglieds
4. Genehmigung einer Spende zu Gunsten der Spielplätze VO/2018/397
5. Genehmigung einer Spende zu Gunsten der Spielplätze VO/2018/398
6. Bestellung besonderer Wahlleiter Kommunalwahl 2019 VO/2019/487
7. Benutzungsordnung Multifunktionsgebäude Scheibenhardt VO/2019/489
8. Benutzungsordnung Bürgerhaus Scheibenhardt VO/2019/488
9. Parkbuchten in einem Teilbereich der Hauptstraße in der OG 

Scheibenhardt VO/2019/490

10. Neufassung: Satzung der Ortsgemeinde Scheibenhardt über 
die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung)

VO/2019/480

11. Beschaffung eines Transporters für den Bauhof Scheibenhardt 
- Ermächtigung Ortsbürgermeister für Auftragsvergabe VO/2019/486

12. Informationen über aktuelle Angelegenheiten
13. Einwohnerfragen (spätestens 21:00 Uhr)
14. Sonstiges, Wünsche, Anträge
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Niederschrift

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung

Ortsbürgermeister Edwin Diesel eröffnete um 19.00 Uhr die Sitzung des Ortsgemeinderates 
Scheibenhardt.  Er begrüßte die Ratsmitglieder und die Zuhörer. 
Er stellte fest, dass ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen und den Ratsmitgliedern die 
Sitzungsunterlagen übersandt worden waren.
Gegen diese Feststellung wurden seitens der Ratsmitglieder keine Bedenken erhoben.

2. Einwendungen gegen die Niederschrift der Ratssitzung vom 13.12.2018

Es wurden keine Einwendungen gegen die Niederschrift erhoben.

3. Verpflichtung eines Ratsmitglieds

Der Ortsbürgermeister Diesel gab bekannt, dass gem. § 30 Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
Rheinlandpfalz ein Ratsmitglied vor seinem Amtsantritt in öffentlicher Sitzung durch den 
Ortsbürgermeister namens der Ortsgemeinde Scheibenhardt durch Handschlag zu 
verpflichten ist. 

Das zu verpflichtende Ratsmitglied wurde über die Rechte und Pflichten seines Amtes 
belehrt und besonders auf die Bestimmungen der §§ 20,21 und 30 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz hingewiesen.

Anschließend hat der Ortsbürgermeister Diesel das Ratsmitglied Günter Weschler namens 
der Ortsgemeinde Scheibenhardt durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Pflichten gemäß § 30 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz verpflichtet.

Die Niederschrift zur Verpflichtung wurde von dem Ratsmitglied Günter Weschler und dem 
Ortsbürgermeister Diesel eigenhändig unterschrieben.

4. Genehmigung einer Spende zu Gunsten der Spielplätze
Vorlage: VO/2018/397

Die Verbandsgemeinde Hagenbach zeigt entsprechend § 94 Abs. 3 GemO an, dass 
folgende Zuwendung von

Juristische Person: Sparkasse Germersheim-Kandel, Gartenstraße 3, 76870 Kandel 

In Höhe von 500,00 Euro in Form von Geldbetrag geleistet wurde.
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Verwendung der Zuwendung: Instandhaltung der Spielplätze in Scheibenhardt

Der Zuwender steht mit der Organisationseinheit in einer dienstlichen Beziehung als 
kontoführendes Kreditinstitut.

Es handelt sich um eine einmalige Zuwendung für diesen Zweck.

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Scheibenhardt beschließt die Annahme der Zuwendung.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

5. Genehmigung einer Spende zu Gunsten der Spielplätze
Vorlage: VO/2018/398

Die Verbandsgemeinde Hagenbach zeigt entsprechend §94 Abs. 3 GemO an, dass folgende 
Zuwendung von

Werner Roth, Lauterweg 5, 76779 Scheibenhardt

In Höhe von 500, -- Euro in Form von Geldbetrag gespendet hat.

Verwendungszweck: Instandsetzung der Spielplätze in Scheibenhardt.

Der Zuwender steht mit der Organisationseinheit in keiner dienstlichen Beziehung.

Es handelt sich um eine einmalige Zuwendung für diesen Zweck.

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Scheibenhardt beschließt die Annahme der Zuwendung.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

6. Bestellung besonderer Wahlleiter Kommunalwahl 2019
Vorlage: VO/2019/487

In Ortsgemeinden ist der Ortsbürgermeister kraft Amtes Wahlleiter, bei dessen Verhinderung 
der zu seiner allgemeinen Vertretung berufene Beigeordnete.  (§ 7 Kommunalwahlgesetz -
KWG).
Wer als Bewerber, wie im vorliegenden Fall Edwin Diesel an der Wahl des 
Ortsbürgermeisters teilnimmt, kann bei dieser Wahl (Ortsbürgermeisterwahl) nicht Wahlleiter 
sein. Gemäß § 59 KWG tritt an seine Stelle der 1. Beigeordnete Thomas Ehl für die Wahl 
des Ortsbürgermeisters. An die Stelle des stellvertretenden Wahlleiters würde der 2. 
Beigeordnete Christian Carl treten. Herr Carl ist jedoch urlaubsbedingt abwesend. 
Als Konsequenz daraus hat der Gemeinderat einen besonderen stellvertretenden Wahlleiter 
zu wählen. Zum besonderen Stellvertreter kann nur gewählt werden, wer im Wahlgebiet 
wahlberechtigt oder Beamter oder Beschäftigter der Gemeinde oder Verbandsgemeinde ist, 
in deren Gebiet die Wahl stattfindet. Ist der Beamte oder Beschäftige im Wahlgebiet nicht 
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wahlberechtigt, übt er mit der Annahme des Amtes eine ehrenamtliche Tätigkeit gemäß § 18 
Abs. 2 GemO aus. 
Die Wahl eines besonderen Wahlleiters bzw. seines Stellvertreters erfolgt in einer 
öffentlichen Sitzung.    

   

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Scheibenhardt wählt Ruth Herberger zum besonderen 
stellvertretenden Wahlleiter.  

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig: -
Dafür: 10
Dagegen: -
Enthaltungen: 1

7. Benutzungsordnung Multifunktionsgebäude Scheibenhardt
Vorlage: VO/2019/489

Durch den Neubau des Multifunktionsgebäudes, ist es erforderlich eine neue 
Benutzungsordnung zu erstellen. Die Erstellung erfolgte in Anlehnung an die bisher 
bestehende Benutzungsordnung des Bürgerhauses, angepasst an die Gegebenheiten des 
Multifunktionsgebäudes. Ebenso wurde die Gebührensatzung neu erstellt.

Durch diese Benutzungsordnung ist gleichzeitig eine Vereinbarung zum Haftungsausschluss 
möglich. Dadurch wird die Ortsgemeinde von eventuellen Haftungsansprüchen freigestellt. 
Sollte die Benutzungsordnung heute so beschlossen werden, erhalten alle Vereine eine 
Ausfertigung dieser Benutzungsordnung. Sie werden gleichzeitig aufgefordert eine 
Vereinbarung zum Haftungsausschluss durch den Vorsitzenden zu unterschreiben. Diese gilt 
für alle künftigen Veranstaltungen im Multifunktionsgebäude.
Der Mietvertrag jedoch, wird für jede Veranstaltung selbst abgeschlossen.

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die vorliegende Benutzungsordnung für das 
Multifunktionsgebäude ohne Änderung.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

8. Benutzungsordnung Bürgerhaus Scheibenhardt
Vorlage: VO/2019/488

Durch den Neubau des Multifunktionsgebäudes, ist es erforderlich die bestehende 
Benutzungsordnung für das Bürgerhaus anzupassen. Die Abschnitte und Passagen in denen 
der ehemalige Ausschankraum aufgeführt war, wurden gestrichen. Ebenso wurden kleinere 
Korrekturen vorgenommen. Eine Übersicht der geplanten Änderungen ist als Anlage 
beigefügt. Bei der Gebührenordnung wurden die Reinigungskosten eingefügt.

Durch diese Benutzungsordnung ist gleichzeitig eine Vereinbarung zum Haftungsausschluss 
möglich. Dadurch wird die Ortsgemeinde von eventuellen Haftungsansprüchen freigestellt. 
Sollte die Benutzungsordnung heute so beschlossen werden, erhalten alle Vereine eine 
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Ausfertigung dieser Benutzungsordnung. Sie werden gleichzeitig aufgefordert eine 
Vereinbarung zum Haftungsausschluss durch den Vorsitzenden zu unterschreiben. Diese gilt 
dann für alle künftigen Veranstaltungen im Bürgerhaus. 
Der Mietvertrag jedoch, wird für jede Veranstaltung selbst abgeschlossen. 

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die vorliegende Änderung der Benutzungsordnung ohne 
Änderung.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

9. Parkbuchten in einem Teilbereich der Hauptstraße in der OG Scheibenhardt
Vorlage: VO/2019/490

 In der Ortsgemeinde Scheibenhardt sollen im Bereich der Hauptstraße zwischen 
Hausanwesen 11 und 21, sechs Parkbuchten eingerichtet werden. Im beschriebenen 
Streckenabschnitt sollen die Parkbuchten, wie auch auf dem Plan in der Anlage ersichtlich, 
auf beiden Straßenseiten alternierend angeordnet werden.

Grund: In dem genannten Bereich, werden immer wieder Fahrzeuge verkehrsbehindernd 
abgestellt und der Durchgangsverkehr dadurch massiv behindert. Zudem wird mit überhöhter 
Geschwindigkeit die Stelle passiert. 

Mit dem Einrichten der sechs Parkbuchten kann beiden Aspekten entgegengewirkt werden.

Mit dem LBM als zuständige Verkehrsbehörde, wurde im Vorfeld gesprochen und es wurde 
Bereitschaft zur Umsetzung signalisiert, wenn im Bereich der Parkbuchten mindestens eine 
Durchfahrtsbreit von 3,45 Meter gewährleistet ist. Bei der Umsetzung kann die 
Durchfahrtsbreite berücksichtigt und gewährleistet werden, was im Vorfeld auch vor Ort 
vermessen wurde.

Im geplanten Bereich sind dann folgende Maßnahmen umzusetzen:

4 Verkehrszeichen mit eingeschränktem Halteverbot und dem Zusatzschild Parken nur in 
gekennzeichneten Flächen erlaubt. Zusätzlich sind die Markierungen aufzubringen.

Auch die Polizei hat der Maßnahme bereits zugestimmt.

Nach eingehender Beratung ergeht folgender abweichender Beschluss:

Beschlussvorschlag:
Der Ortsgemeinderat Scheibenhardt nimmt die beabsichtigten Anordnung zur Einrichtung 
der sechs Parkbuchten zur Kenntnis und empfiehlt der Verwaltung die Umsetzung.

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Scheibenhardt nimmt die beabsichtigte Anordnung zur Einrichtung der 
sechs Parkbuchten zur Kenntnis und empfiehlt der Verwaltung die Parkbucht vor Haus Nr. 
25 soll vor Haus Nr. 24 verlegt werden. Die Parkbuchten vor Haus 24 und Haus 16 sollen 
provisorisch angelegt werden. Die restlichen 4 Parkbuchten sind, wie vorgesehen, zu 
markieren. 
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Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

10. Neufassung: Satzung der Ortsgemeinde Scheibenhardt über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung)
Vorlage: VO/2019/480

Die Satzung der Ortsgemeinde Scheibenhardt über die Erhebung von Beiträgen für die 
erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen datiert vom 06.06.1988. Mittlerweile ist 
das Rechtsgebiet weiterentwickelt und gefestigt. Wir schlagen deshalb der Ortsgemeinde 
Scheibenhardt vor, die Satzung an die heutigen Erfordernisse anzupassen und somit für 
Klarstellung und Bestimmtheit zu sorgen. Als Grundlage wurde die Mustersatzung des 
Gemeinde- und Städtebundes verwendet. In der Anlage ist eine Synopse, die die alte 
Satzung und den neuen Satzungsentwurf gegenüberstellt, beigefügt.  

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Scheibenhardt beschließt die Neufassung der Satzung über die 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) wie dargestellt. 

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

11. Beschaffung eines Transporters für den Bauhof Scheibenhardt - 
Ermächtigung Ortsbürgermeister für Auftragsvergabe
Vorlage: VO/2019/486

Der Bauhofmitarbeiter hat in der Vergangenheit für Besorgungen seinen privaten PKW 
benutzt. Es soll nun ein gebrauchter Transporter (z. B. Fiat Ducato, Opel Vivaro, Ford Transit 
oder ein ähnliches Model) beschafft werden. Ein solcher Transporter soll gewählt werden, 
um auch sperrige Gegenstände oder den Rasenmäher transportieren zu können. 
Die Beschaffung steht unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung der 
Kreisverwaltung Germersheim. Das Preislimit soll 10.000 Euro betragen. Eine 
Angebotseinholung im Rahmen einer freihändigen Vergabe ist erst möglich, wenn die 
Einzelkreditgenehmigung vorliegt.
Im Hinblick auf die anstehende Kommunalwahl und die Zeit nach der Wahl bis sich der neue 
Ortsgemeinderat konstituiert hat, wird vorgeschlagen, Ortsbürgermeister Diesel im 
Benehmen mit den Beigeordneten zu ermächtigen, die Auftragsvergabe für die Beschaffung 
des Transporters an den wirtschaftlichsten Bieter vornehmen zu können.   

Da die Erteilung der Einzelkreditgenehmigung zwischenzeitlich vorliegt ergeht folgender 
abweichender Beschluss:       

Beschlussvorschlag:
 
Der Ortsgemeinderat ermächtigt, Ortsbürgermeister Diesel im Benehmen mit den 
Beigeordneten die Auftragsvergabe für die Beschaffung eines gebrauchten Transporters an 
den wirtschaftlichsten Bieter vornehmen zu können. Der Beschluss wird vorbehaltlich der 
Erteilung der Einzelkreditgenehmigung gefasst.    
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Beschluss:
 
Der Ortsgemeinderat ermächtigt, Ortsbürgermeister Diesel im Benehmen mit den 
Beigeordneten die Auftragsvergabe für die Beschaffung eines gebrauchten Transporters an 
den wirtschaftlichsten Bieter vornehmen zu können. 

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

12. Informationen über aktuelle Angelegenheiten

Ortsbürgermeister Diesel informierte den Rat über folgende Themen:

- Wandelkonzert am 28.04.2019
- Multifunktionsgebäude Sachstand
- Ausbau Hasenweg 2. BA Sachstand
- GER WLAN Bürgerhaus und MFG
- Kommunalwahl am 26.05.2019
- Konstituierende Sitzung voraussichtlich am 26.06.2019
- Radrennen am 05.07.2019:

13. Einwohnerfragen (spätestens 21:00 Uhr)

Eine Anwohnerin teilte Ortsbürgermeister Diesel mit, dass die Kennzeichnung der Parkbucht 
in Höhe Hauptstraße 8 a kaum noch zu erkennen ist und vielleicht neu markiert werden 
sollte. Weiterhin teilte Sie mit, dass die Hinweisschilder am Zollhaus, sowie am Eichenweg 
stark verunreinigt und somit kaum noch lesbar sind. Sie regte an, die Schilder zu reinigen 
ggf. zu erneuern.

Ortsbürgermeister Diesel teilte hierzu mit, sich um die Angelegenheit zu kümmern und das 
notwendige zu veranlassen.
  

14. Sonstiges, Wünsche, Anträge

Fragen und Wortmeldungen von Ratsmitglieder zu folgenden Punkten wurden mit 
Ortsbürgermeister Diesel diskutiert:

-Baumbepflanzung Spielplatz beim Bürgerhaus
-Bürgerhaus Toilette (Anbringen Griff für Senioren)
-Bereitstellung Ausgleichsflächen für Insekten/Kleingetier
-Einweihung Multifunktionshaus (Ideensammlung für Veranstaltung)
-Geschwindigkeitsmessung-/ Überwachung im Ortsgebiet Scheibenhardt
  Anschaffung bzw. Ausleihung Messgerät von der Ortsgemeinde Berg 
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Ende der Sitzung : 20:15 Uhr

Vorsitz
Edwin Diesel
Ortsbürgermeister

Schriftführung
Willi Rebel
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